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FAQ – Tarifrunde 2021 
 

Fragen und Antworten  
 

Am 26. November 2021 haben sich die Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder in 

der 3. Verhandlungsrunde auf ein Ergebnis verständigt. Im Folgenden findet ihr Fragen und Antworten 

die Runde und das Ergebnis betreffend:  

 

Was ist aus dem Arbeitsvorgang geworden? 
Zu Beginn der Verhandlungen hatte die TdL verkündet, dass sie sich auf keine Gespräche mit den 

Gewerkschaften einlässt, wenn diese nicht Zugeständnisse in puncto Arbeitsvorgang machen würden. Hier 

ging es den Arbeitgebern um eine Verschlechterung der Definition des Arbeitsvorganges für die 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die damit einhergehende Verkleinerung der Arbeitsvorgänge hätte zu 

massiven Entgelteinbußen und Herabgruppierungen geführt. Eine Veränderung der Definition konnte 

während der Verhandlungen erfolgreich abgewendet werden. 

 

Die Arbeitgeber haben jedoch gegen die Urteile des BAG vom 09.09.2020 (4 AZR 195/20 und 4 AZR 196/20) 

Verfassungsbeschwerden eingelegt. Inhaltlich ging es um zwei Eingruppierungsklagen von 

Justizmitarbeitern bei Serviceeinheiten Berliner Gerichte. Nach Ansicht der TdL hat das Gericht den 

Arbeitsvorgang zu großzügig bewertet. Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesverfassungsgericht die 

Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung annimmt. Sobald es neue Informationen gibt, werden wir 

darüber berichten. 

 

Wie ist die Laufzeit des Tarifvertrages? 

Die Laufzeit beträgt insgesamt 24 Monate. Der Beginn der Laufzeit der in der Tarifeinigung getroffenen 

Regelungen ist für den 1. Oktober 2021 festgesetzt. Der Tarifvertrag über die einmalige Corona-

Sonderzahlung ist am 29. November 2021 bereits in Kraft getreten. Die Entgeltregelung in der Tarifeinigung 

(Erhöhung der Tabellenentgelte des TV-L, die Corona-Sonderzahlung, die Dynamik bestimmter Zulagen etc.) 

endet am 30. September 2023. 
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Wie hoch ist das Tabellenentgelt? 
Bis zum 01.12.2022 verbleibt es bei dem bisherigen Tabellenentgelt (s. Anlage 1).  
Ab dem 01.12.2022 bis zum 30.09.2022 kommt es zu einer linearen Entgelterhöhung von 2,8 % (s. vorl. 
Berechnung in Anlage 2). 
 

Wann wird die Corona-Sonderzahlung ausgezahlt? 
Gemäß § 2 TV Corona-Sonderzahlung wird diese einmalige Sonderzahlung spätestens mit dem Tabellen-, 
Ausbildungs-, Studierenden- bzw. Praktikantenentgelt für März 2022 ausgezahlt.  
Dies ist abhängig davon, wie schnell die Bezügestellen die Auszahlung umsetzen können. Es kann also sein, 
dass die Auszahlung auch vor März 2022 erfolgt. 
 
Ein Antrag muss nicht gestellt werden. 
 

Wie wirkt sich die Corona-Sonderzahlung aus? 
Eine Vollzeitkraft erhält die Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1300 Euro netto. Mit diesem Betrag werden 
14 Nullmonate kompensiert. Pro Monat bis zum 01.12.2022 entspricht die Sonderzahlung einem 
Nettobetrag von 93 Euro. Die entsprechende und vergleichbare lineare Erhöhung für jeden Einzelfall zu 
berechnen ist schwierig, da der Nettobetrag beispielsweise von der Steuerklasse und/oder der zu 
zahlenden Kirchensteuer abhängig ist. Vergleicht man die reinen Tabellenentgelte sind es beispielsweise in 
der EG 8 Stufe 2 knapp 3 % mehr, während es in der EG 11 Stufe 3 nur knapp 2,3 % mehr Entgelt sind. 
 
Fakt ist: Die Prämie nimmt nicht an der linearen Erhöhung teil, das bedeutet nach 14 Monaten ist sie nicht 
mehr merkbar für die Beschäftigten. 
 

Erhalten auch Kolleg:innen, die erst im Laufe des Jahres ein Arbeitsverhältnis im 
ÖD begonnen haben, die Corona-Sonderzahlung?  
Ja, nach § 2 Absatz 1 TV Corona-Sonderzahlung erhält die Sonderzahlung, bei wem:  
 

 das Arbeitsverhältnis am 29. November 2021 bestanden hat und  

 wer in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 29. November 2021 mindestens an einem Tag Anspruch 
auf Entgelt hatte. 

 

Erhalten Kolleg:innen, die am 01.November 2021 ausgeschieden sind eine 
Corona-Sonderzahlung? 
Nein, das Arbeitsverhältnis muss am 29. November 2021 bestanden haben. Kolleginnen und Kollegen, die 
nach dem 29.11.2021 ausscheiden oder in den Ruhestand gehen, erhalten die Prämie hingegen 
unvermindert. 
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Wird die Corona-Sonderzahlung an Beschäftigten, die sich in Elternzeit oder 
Mutterschutz befinden, gezahlt? 
§ 2 TV Corona-Sonderzahlung sieht neben der Regelung, dass diese einmalige Sonderzahlung spätestens 
mit dem Tabellen-, Ausbildungs-, Studierenden- bzw. Praktikantenentgelt für März 2022 ausgezahlt wird, 
vor, dass in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 29. November 2021 mindestens an einem Tag Anspruch 
auf Entgelt bestanden haben muss.  
 
Die Voraussetzung ist bei einer Teilzeittätigkeit im Rahmen der Elternzeit gegeben. Sofern während der 
Elternzeit nur Elterngeld bezogen wir, d.h. das Arbeitsverhältnis ruht, besteht kein Anspruch auf eine Corona-
Prämie. 
 
Hinsichtlich der Mutterschutzzeit sieht § 2 Absatz 1 Nr. 4 TV Corona-Sonderzahlung eine Gleichstellung vor 
bezüglich der Regelung, dass an einem Tag Entgelt gezahlt worden sein muss. Folglich erhalten Beschäftigte 
im Mutterschutz eine Corona-Sonderzahlung. 

 
In welcher Höhe erhalten Teilzeitbeschäftigte die Corona-Sonderzahlung? 
§ 2 Absatz 2 Satz 2 TV Corona-Sonderzahlung verweist auf § 24 Absatz 2 TV-L, der vorsieht, das 
Teilzeitbeschäftigte in dem Umfang Leistungen – hier die Corona-Sonderzahlung – erhalten, der dem Anteil 
ihrer individuell durchschnittlichen Arbeitszeit entspricht 

 
Ist die Corona-Sonderzahlung steuer- und sozialabgabenfrei? 
Ja, nach § 3 Nr. 11a EStG ist es im Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2022 für Arbeitgeber möglich, 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn einen Zuschuss oder Sachbezug bis zu einem Betrag von 
1500 Euro steuerfrei und damit auch nicht sozialversicherungspflichtig auszuzahlen. 

 
Wird die lineare Entgelterhöhung auch auf die Beamt:innen und 
Versorgungsempfänger:innen übertragen?  

 
Eine wirkungsgleiche Übernahme ist aus Sicht der GdP der einzig richtige Weg. Dennoch liegt die 
Entscheidung, ob und in welcher Höhe die Übertragung umgesetzt wird, alleine bei der Landesregierung. 
Mit einem Initiativantrag auf der 22. Ordentlichen DGB-Bezirkskonferenz wurde Herr Ministerpräsident 
Wüst von den Gewerkschaften aufgefordert, dass das Tarifergebnis 1:1 auf die Beamt:innen und 
Versorgungsempfänger:innen übertragen wird.  
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Anlage 1 
Entgelttabelle ab 01.10.2021 – 30.11.2022 
 

EG/St. 1 2 3 4 5 6 

E 15Ü 5.955,87 6.610,80 7.232,37 7.640,03 7.740,31   

E 15 4.880,65 5.247,42 5.441,24 6.129,64 6.650,92 6.850,45 

E 14 4.418,91 4.752,85 5.026,88 5.441,24 6.076,14 6.258,43 

E 13 Ü   4.385,28 4.619,20 5.026,88 6.076,14 6.258,43 

E 13 4.074,30 4.385,28 4.619,20 5.073,66 5.701,88 5.872,94 

E 12 3.672,04 3.930,82 4.478,85 4.960,05 5.581,59 5.749,03 

E 11 3.553,15 3.792,20 4.064,48 4.478,85 5.080,35 5.232,76 

E 10 3.427,65 3.662,23 3.930,82 4.204,82 4.726,15 4.867,94 

E 9b 3.051,16 3.277,32 3.424,65 3.831,78 4.178,10 4.303,46 

E 9a 3.051,16 3.277,32 3.326,44 3.424,65 3.831,78 3.945,49 

E 8 2.866,21 3.087,04 3.209,79 3.326,44 3.455,35 3.535,15 

E 7 2.696,84 2.912,50 3.074,75 3.197,52 3.295,75 3.381,67 

E 6 2.651,42 2.864,88 2.983,94 3.105,46 3.185,24 3.271,18 

E 5 2.547,60 2.757,73 2.876,79 2.989,89 3.080,89 3.142,28 

E 4 2.432,59 2.644,64 2.793,45 2.876,79 2.960,14 3.013,70 

E 3 2.401,55 2.608,91 2.668,44 2.763,68 2.841,07 2.906,55 

E 2Ü 2.305,31 2.507,71 2.585,10 2.680,36 2.745,84 2.799,39 

E 2 2.240,12 2.436,27 2.495,81 2.555,33 2.692,24 2.835,13 

E 1   2.037,44 2.067,18 2.102,90 2.138,63 2.227,92 
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Anlage 2 
Entgelttabelle 01.12.2022 – 30.09.2023 
 

EG/St. 1 2 3 4 5 6 

EG 15Ü 6.122,63 6.795,90 7.434,88 7.853,95 7.957,04   

EG 15 5.017,31 5.394,35 5.593,59 6.301,27 6.837,15 7.042,26 

EG 14 4.542,64 4.885,93 5.167,63 5.593,59 6.246,27 6.433,67 

EG 13Ü   4.508,07 4.748,54 5.167,63 6.246,27 6.433,67 

EG13 4.188,38 4.508,07 4.748,54 5.215,72 5.861,53 6.037,38 

EG 12 3.774,86 4.040,88 4.604,26 5.098,93 5.737,87 5.910,00 

EG 11 3.652,64 3.898,38 4.178,29 4.604,26 5.222,60 5.379,28 

EG 10 3.523,62 3.764,77 4.040,88 4.322,55 4.858,48 5.004,24 

EG 9b 3.136,59 3.369,08 3.520,54 3.939,07 4.295,09 4.423,96 

EG 9a 3.136,59 3.369,08 3.419,58 3.520,54 3.939,07 4.055,96 

EG 8 2.946,46 3.173,48 3.299,66 3.419,58 3.552,10 3.634,13 

EG 7 2.772,35 2.994,05 3.160,84 3.287,05 3.388,03 3.476,36 

EG 6 2.725,66 2.945,10 3.067,49 3.192,41 3.274,43 3.362,77 

EG 5 2.618,93 2.834,95 2.957,34 3.073,61 3.167,15 3.230,26 

EG 4 2.500,70 2.718,69 2.871,67 2.957,34 3.043,02 3.098,08 

EG 3 2.468,79 2.681,96 2.743,16 2.841,06 2.920,62 2.987,93 

EG 2 Ü 2.369,86 2.577,93 2.657,48 2.755,41 2.822,72 2.914,51 

EG 2 2.302,84 2.504,49 2.565,69 2.626,88 2.767,62 2.914,51 

EG 1   2.094,49 2.125,06 2.161,78 2.198,51 2.290,30 

 


